
 

 

 

 

Kiel, 22.12.2019 

 

Fortschreibung der Küstengebiete in den schleswig-holsteinischen FGE´n zur Berück-

sichtigung des Klimawandels – Klimakulisse 

 

1 Veranlassung und Zielsetzung 

Im ersten Berichtszyklus HWRL wurden in den schleswig-holsteinischen FGE´n Küstengebiete 
(Art. 3 Abs. 2 Buchstabe b HWRL) als Grundlage für die vorläufige Bewertung des Küsten-
hochwasserrisikos gemäß Art. 4 HWRL bestimmt. Nach Art. 14 Abs. 4 HWRL sind die voraus-
sichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser bei den Über-
prüfungen und erforderlichenfalls Aktualisierungen der vorläufigen Bewertungen (Art. 4), der 
Hochwasserkarten (Art. 6) und der Managementpläne (Art. 7) Rechnung zu tragen. Aus die-
sem Grund wurden die Küstengebiete fortgeschrieben, in dem sog. Klimakulissen auf Grund-
lage der regelmäßigen Berichte des UNO-Klimagremiums IPCC entwickelt wurden. Bei der 
Bemessung von Landesschutzdeich-Verstärkungen wird nach IPCC ein sog. Klimazuschlag 
von 0,5 m zur Berücksichtigung des klimawandelbedingten künftigen Meeresspiegelanstieges 
auf den Referenzwasserstand aufgeschlagen. Bei der Fortentwicklung der Küstengebiete 
wurde nunmehr ebenfalls einen Klimazuschlag in Höhe von 0,5 m berücksichtigt.  Somit ist 
eine Vergleichbarkeit mit den Bemessungswasserständen für Landesschutzdeiche sicherge-
stellt.  

Für den Binnenhochwasserschutz in den Niederungsgebieten der schleswig-holsteinischen 
FGE`n werden im Rahmen einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung hinsichtlich der Aus-
wirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Flusshochwasser derzeit die Grundlagen 
für eine Klimakulisse entwickelt, die noch nicht abgeschlossen sind. 

Ziel der Klimakulissen ist in erster Linie eine Berücksichtigung für das Hochwasserrisikoma-
nagement in verschiedenen Zuständigkeiten und darüber hinaus eine sachgerechte Informa-
tion für die betroffene Öffentlichkeit (Art. 10 HWRL) und Bevölkerung über die möglichen Fol-
gen des Klimawandels im Bereich Küstenhochwasserschutz und Binnenhochwasserschutz 
(Bewusstseinsförderung). Die aus der Klimakulisse abzuleitenden Verpflichtungen und Kon-
sequenzen ergeben sich aus Art. 14 HWRL, i. V. m. §§ 6, 73 und 75 WHG, für alle drei Um-
setzungsschritte dieser Richtlinie. 

 

2 Vorgehensweise im Bereich Küstenhochwasserschutz 

2.1 Modellannahmen  

Die Vorgehensweise zur Bildung einer Klimakulisse gleicht prinzipiell dem der Abgrenzung 
des potentiell signifikanten Hochwasserrisikogebiets. D.h., nach gedanklicher Eliminierung 



 

 

sämtlicher Hochwasserabwehrinfrastruktur werden die regionalisierten Wasserstände (+Kli-
mazuschlag) ausgespiegelt. Unter Zuhilfenahme des Gewässernetzes werden ebenfalls Sen-
ken ermittelt, die lediglich über Fließgewässer oder Verrohrungen mit der Kulisse in Verbin-
dung stehen. Ein weiteres Augenmerk wurde auf den Umgang mit sogenannten Höheninseln 
gelegt. Im Fall einer kompletten Umströmung solch einer landschaftlichen Erhebung wäre 
diese von der restlichen Landesfläche abgeschnitten, so dass diese grundsätzlich der Klima-
kulisse zugeordnet werden. Höheninseln mit einer Fläche > 10 km² wird hingegen ein ausrei-
chender Grad der Selbstversorgung für den Fall einer Sturmflut unterstellt und sind somit kein 
Teil der Kulisse. Weitere Vereinfachungen des Überflutungsmodells sind: 
• Gebiete mit einer Entfernung > 10 km zur Küstenlinie, die lediglich durch eine Niederung 

mit einer Breite < 1000 m mit der Kulisse in Verbindung stehen, entfallen. 
• Flächen < 100 m² entfallen. 

 

2.2 Regionalisierung der Wasserstände 

Die Regionalisierung des Referenzwasserstandes HW200 (+ Klimazuschlag) wird für die nicht 
durch Landesschutzdeiche oder durch Schutzanlagen mit einem vergleichbaren Schutzstan-
dard geschützten Hochwasserrisikogebiete an der Küste vergleichsweise detailliert vorgenom-
men. Die für das entsprechende Hochwasserrisikogebiet verwendete Regionalisierung ent-
stammt der Bearbeitung des Artikels 6 der HWRL und berücksichtigt Unterschiede im Refe-
renzwasserstand HW200, die zwischen einzelnen Küstenabschnitten bis zu 0,5 m betragen. In 
den nicht oder eingeschränkt geschützten Küstengebieten wurde diese Art der Regionalisie-
rung daher auch für die Klimakulisse verwendet. 

Landseitig der Landesschutzdeiche oder von Anlagen mit einem vergleichsbaren Schutzstan-
dard wurde hingegen die Regionalisierung gemäß des potentiell signifikanten Hochwasserri-
sikogebiets an den Küsten fortgeführt und lediglich der Klimazuschlag zum HW200 addiert. 
Diese räumliche Zuordnung entstammt der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos ge-
mäß HWRL, ist etwas weniger differenziert und veranschlagt z.B. für die Ostseeküste durch-
gängig einen Wasserstand von NHN +3,0 m für die ausreichend geschützten Gebiete. 

 

3 Ergebnisse im Bereich Küstenhochwasserschutz 

Die insgesamt ermittelte Fläche beträgt 4.124 km². Etwa 68 km² davon sind Höheninseln, die 
von der Klimakulisse komplett umgeben sind. Gegenüber dem potentiell signifikanten Hoch-
wasserrisikogebieten durch Küstenhochwasser (3987 km²) ergibt sich eine Flächenzunahme 
von etwa 3,4 %. 

   


